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Auf der Seite 49 der Drucksache 588/23 wurde aufgrund eines technischen Fehlers 

eine falsche Fußnote angegeben. 

Der Deutsche Bundestag hat die korrigierte Seite erneut zugeleitet. Diese liegt als 

Austauschseite dieser Drucksache bei.  



 



  – 49 –

b) Sitz und Geschäftsleitung in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem Staat hat,
der auf Grund völkervertraglicher Abkommen oder Übereinkommen verpflichtet ist, der Bundes
republik Deutschland entsprechend dem OECD–Standard für Transparenz und effektiven Infor
mationsaustausch auf Ersuchen im Sinne des § 4 Absatz 2 Nummer 2 in Verbindung mit Absatz 4
Satz 1 des Steueroasen-Abwehrgesetzes Amtshilfe zu leisten und tatsächlich leistet,

c) Sitz und Geschäftsleitung in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem Staat hat,
der auf Grund völkervertraglicher Abkommen oder Übereinkommen verpflichtet ist, der Bundes
republik Deutschland Amtshilfe bei der Beitreibung gemäß der Richtlinie 2010/24/EU des Rates
vom 16. März 2010 über die Amtshilfe bei der Beitreibung von Forderungen in Bezug auf be
stimmte Steuern, Abgaben und sonstige Maßnahmen (ABl. L 84 vom 31.3.2010, S. 1) oder gemäß
einem dem Artikel 27 des OECD-Musterabkommens 2017 zur Vermeidung der Doppelbesteue
rung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen*) entsprechenden Artikel
in einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zu leisten, und tatsächlich leistet,
und

d) im Staat des Orts ihrer Geschäftsleitung ohne Wahlmöglichkeit einer § 1 vergleichbaren unbe
schränkten Steuerpflicht unterliegt,

2. in den Fällen des § 20 Absatz 1 Nummer 1, 2 und 9 des Einkommensteuergesetzes der Gläubiger un
mittelbar am Grund- oder Stammkapital der Schuldnerin der Kapitalerträge beteiligt ist und

3. im Fall der Ansässigkeit des Gläubigers außerhalb eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder
eines Vertragsstaates, auf den das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftraums Anwendung
findet, die Kapitalerträge nicht im Zusammenhang mit Direktinvestitionen stehen.

Satz 1 gilt nur, soweit 

1. keine Erstattung der betreffenden Kapitalertragsteuer nach anderen Vorschriften vorgesehen ist,

2. ein Anspruch auf völlige oder teilweise Erstattung der Kapitalertragsteuer bei entsprechender Anwen
dung des § 50d Absatz 3 oder § 50j des Einkommensteuergesetzes nicht ausgeschlossen wäre und

3. die Kapitalertragsteuer beim Gläubiger nicht angerechnet oder von der Steuerbemessungsgrundlage ab
gezogen werden kann; die Möglichkeit eines Anrechnungsvortrags steht der Anrechnung gleich.

Der Gläubiger der Kapitalerträge hat die Erstattungsvoraussetzungen nach den Sätzen 1 und 2 nachzuweisen. 
Der Gläubiger hat insbesondere nachzuweisen, inwieweit die deutsche Kapitalertragsteuer im anderen Staat 
tatsächlich nicht angerechnet, nicht abgezogen oder nicht vorgetragen worden ist. § 50c Absatz 3 Satz 1, 2 
und Satz 3 erster Halbsatz sowie Absatz 5 des Einkommensteuergesetzes sind entsprechend anzuwenden.“ 

4. § 34 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 3b wird wie folgt gefasst:

„(3b) § 5 Absatz 1 Nummer 10 in der Fassung des Artikels 24 des Gesetzes vom … (BGBl. I S. …)
[einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden Änderungsgesetzes] ist erstmals für
den Veranlagungszeitraum 2023 anzuwenden.“

b) Nach Absatz 10 wird folgender Absatz 10a eingefügt:

„(10a) § 32 Absatz 6 in der Fassung des Artikels 24 des Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) [ein
setzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden Änderungsgesetzes] ist in allen offenen 
Fällen anzuwenden.“ 

c) Der bisherige Absatz 10a wird Absatz 10b.

* Amtlicher Hinweis: Dieses Dokument ist im Internet abrufbar unter www.bzst.de/DE/Behoerden/InternationaleAmtshilfe/AmtshilfeBeitreibung
Zustellung/amtshilfe_beitreibung_zustellung_node.html 

Drucksache 588/23 
(Austauschseite)


	0588-23(zu).docx�
	Seite 49-Dörre.pdf�

